
Das Versammlungsprotokoll eines Vereins muss gemäß dem 

Vereinsrecht folgende Mindestangaben aufweisen: 

1. Ort, Datum, Uhrzeit. 

2. Versammlungsleiter, Protokollführer. 

3. Anzahl der stimmberechtigten und sonstigen Anwesenden. 

4. Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung der Versammlung. 

5. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung. 

6. Gestellte Anträge. 

7. Art der Abstimmungen. 

8. Genaue Ergebnisse der Abstimmungen. 

9. Bei Wahlen, genaue Personalien der Gewählten und Erklärungen 

der Wahlannahme. 

10. Bei Beschlüssen genauer Wortlaut. 

11. Zeitpunkt des Endes der Versammlung. 

12. Benötigte Unterschriften aller Versammlungsverantwortlichen. 
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